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In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr.1114/J, betreffend 
"Überwachung der Gewerbeordnung", die die Abgeordneten 
Staudinger, Dr. Frauscher, Dr. Fiedler und Genossen am 15.Feb.1973 
an mich richteten, beehre ich mich~ folgendes mitzuteilen: 

Es ist nicht richtig, daß die Organe der Gendarmerie und 
der Polizei im Zusammenhang mit der Durchführ~~g der Gewerbe
ordnung überhaupt nicht zur Verfügung stehen werden. Wie auch 
in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Gewerbeordnung 
1972 festgehalten, ist eine Hitwirkung der Bu.'1despolizeibehörden 
1L"'1d der Bu..TJ.desgendarmerie inso\'lei t sichergestellt, als es sich 
bei der Vollziehung gewerberechtlicher Vorschriften um Aufgaben 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes handelt. Da eine darüber 
hinausgehende Hi t\virkung einer gesetzlichen Regelung bedarf, 
besteht anläßlich der parlamentarischen Behandlung der Gewerbe
ordnung 1972 die I·1öglichkei t, diese Frage einer eingehenden 
PrJfung zu unterziehen; es wird in der Hand des Nationalrates 
liegen, die von ihm allenfalls als notwendig erachteten 
legislativen Vorkehrungen zu treffen. 
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